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Genehmigung zum Erwerb eines Parkpickerls 
für Jäger*innen und Angler*innen 

An 
den Bürgermeister der Stadt Wien, Dr. Michael LUDWIG, 
die amtsführende Stadträtin der Stadt Wien, Mag.a Ulrike SIMA 
und den Leiter der MA 46, Dr. Markus RAAB 
 
 
 

Betreff: Genehmigung zum Erwerb eines Parkpickerls für Jäger*in-
nen und Angler*innen 

WFA-GZ:  36/2022 

Ihr Schreiben vom:  
Ihre GZ:    

 

Mittwoch, 23. Februar 2022 

Sehr geehrter Herr Dr. Michael Ludwig, 
sehr geehrte Frau Mag.a Uli Sima, 
sehr geehrter Herr Dr. Markus Raab! 

Ab 1. März 2022 wird Wien flächendeckend zur Kurzparkzone. Innerhalb 
der Stadtgrenzen von Wien liegen sehr große Natur- und Wasserflächen, in 
denen seit Generationen gejagt und gefischt wird. 

Um diesen beiden Passionen weiterhin waidgerecht nachkommen zu kön-
nen, ist das Mitführen umfangreicher Ausrüstungsgegenstände unabding-
bar. 

Die Beförderungsrichtlinien der Wiener Verkehrsbetriebe schließen das 
Mitführen von Schusswaffen sowie den Transport von erlegtem Wild und 
angeeigneten Fischen gemäß den geltenden Bestimmungen aus. 

Die zeitliche Einschränkung, das Kraftfahrzeug an öffentlichen Orten maxi-
mal zwei Stunden parken zu dürfen, macht die praktische Ausübung der 
Jagd oder Fischerei nahezu unmöglich. 

DI Georg Holzer 
Vorsitzender 
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Der Wiener Landesjagdverband und der Wiener Fischereiausschuss, als die 
beiden Vertretungsorganisationen der Jäger*innen und Angler*innen in 
Wien, sowie die beiden Fischerei-Vereine mit landesweiter Bedeutung –  
namentlich der Verband der Österreichischen Arbeiter-Fischereivereine und 
die Österreichische Fischereigesellschaft gegr. 1880, die zusammen ca. 70 % 
der Wasserflächen in Wien fischereilich betreuen – ersuchen nun um die 
Festschreibung der gesetzlichen Möglichkeit, dass Jäger*innen und Ang-
ler*innen in jenem Wiener Gemeindebezirk, in welchem sie die Jagd oder 
Fischerei tatsächlich ausüben, – gleich den Bewohner*innen –  ein 
Parkpickerl erwerben können.  

Wir ersuchen um eine wohlwollende Prüfung unseres Antrages und verblei-
ben mit freundlichen Grüßen, 

Waidmannsheil und Petri Heil! 

 

 

DI Georg HOLZER 
VORSITZENDER DES WFA 

 

 

Franz KIWEK 
Präsident der ÖFG 

 

 

Peter HOLZSCHUH,  
Präsident VÖAFV 

 

 

Norbert WALTER, MAS 
Landesjägermeister 


